
 
 

Gültige Fahrausweise 
 

 

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen bei jeder Fahrt einen gültigen Fahrausweis dabeihaben. 
Beim Einsteigen ist der Fahrausweis unaufgefordert dem Fahrpersonal zu zeigen. 
 

 Auch bei Kontrollen durch das VGN‑Prüfpersonal muss der Fahrausweis jederzeit vorgezeigt wer-
den können. 
 

 Wichtige Hinweise:  
- Wird der Fahrausweis vergessen, muss ein normales Ticket gekauft werden.  
- Ungültige oder fehlerhafte Fahrausweise kann das Fahrpersonal einziehen und zur Überprü-

fung an die Mobilitätszentrale weiterleiten. 
- Ist die Schülerin oder der Schüler auf dem Foto nicht eindeutig erkennbar und kann sich nicht 

ausweisen (durch Ausweis oder Schülerausweis), ist das Fahrpersonal ebenfalls berechtigt, 
das Ticket zur Überprüfung einzuziehen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: läuft die Gültigkeit des Verbundpasses ab, muss rechtzeitig via „Bestellschein 
Verbundpass“ bei der Schülerbeförderung ein Antrag auf Verlängerung gestellt werden. 

 

 
→ Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  

https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/oeffentlicher-nahverkehr/fahrtkostener-
stattung-und-schuelerbefoerderung/  

 
 

Folgen bei Verstößen 
 

Wenn Schülerinnen und Schüler wiederholt gegen die Verhaltensregeln verstoßen oder ohne gültigen 
Fahrausweis fahren, folgen Maßnahmen. Nach einer ersten Ermahnung können bei erneuten oder 
schwerwiegenden Verstößen vorübergehend oder dauerhaft Fahrtberechtigungen entzogen werden.  
In solchen Fällen müssen die Erziehungsberechtigten die sichere Beförderung des Kindes selbst orga-
nisieren. 

Ein gültiges 365-Euro-Ticket VGN besteht aus 
 

 einem vom Landratsamt ausgefüllten, gültigen Verbundpass mit Passbild und Stempel  
und 

 der entsprechenden gültigen Monats-Wertmarke mit eingetragener Verbundpassnummer. 
 

 Nur in Kombination ist der Fahrausweis gültig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das 365-Euro-Ticket VGN ist personengebunden und nicht übertragbar. 

(Monats-) 
Wertmarke 

 

bitte die Gültigkeit beachten 

 

+ 

Die Verbundpassnummer aus Ihrem Verbundpass 
bitte auf Ihre aktuelle Werkmarke übertragen. 

 

Max Mustermann 

Musterstraße 1 

12345 Musterstadt 

Max Mustermann 

MUSTER  

Mustermann, Max 
1234567890-001 

MUSTER 

aktuelles Passbild 

 


